
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
      
 

 

Bestätigung zur Beachtung und Einhaltung 
der Vorschriften des Gesetzes zum Mindestlohn 

(MiLoG) ab 1. Januar 2015 
 
 
 
Die META E²F GmbH bestätigt hiermit, dass sie die ab dem 1. Januar 2015 geltenden 
Vorschriften des MiLoG beachtet und einhält. 
Das Unternehmen unterhält zu diesem Zweck ein System der Arbeitszeiterfassung, mit dem die 
Einhaltung dokumentiert und nachgeprüft werden kann. 
Die META E² F GmbH verpflichtet auch ihre Subunternehmer zur Einhaltung dieser 
Vorschriften. 
 
 

Villingen-Schwenningen, Februar 2015 
 
 
 
 
Dr. Hans-Jürgen Melhardt 
 
Geschäftsführender Gesellschafter 
META E²F Operations GmbH & Co. KG 
   

  Wir liefern zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu lesen unter www.meta-e2f.eu. Wir sind SPV-Verzichtskunde. 
    

 

 


